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Standortvorschlag Tiny-House

Bestehende Bebauung / Nebengebäude

7. Sonstige Planzeichen

III. Hinweise
Bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften)

Private Grünfläche mit Pflanzgebot

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Sondergebiet mit Zweckbestimmung
Gebiete für die Fremdenbeherbergung, auch mit einer Mischung von Fremdenbeherbergung
oder Ferienwohnen einerseits sowie Dauerwohnen andererseits

Offene Bauweiseo

Grundflächenzahl (GRZ)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Dachform, Dachneigung
max. Firsthöhe

Planzeichen als Festsetzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bauweise

Mögliche Stellplatzanordnung

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Zeichenerklärung

Geschossflächenzahl (GFZ)

Private Verkehrsfläche
z.B. Feuerwehr, Rettunsdienst, Anlieferung

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchen
und sonstigen Bepflanzungen wie Gewässern  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und
Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
GA - Garagen, CP - Carport, St - Stellplätze

Nutzungsschablone :

Maßangabe

Ein- und Ausfahrt

Einfahrtsbereich

SO

Baufeldbezeichnung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) -
Kanaltrasse

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß,
max. Wandhöhe

Vorschlag Pachtfläche mit Flächenangabe

Einfriedung

Private Verkehrsfläche
nur Be- und Entladen

OberkanteOK

möglicher Baumfallbereich max. 35 m

Oberkante FertigfußbodenOKFFB

FFH Gebietsfläche
Fauna- Flora- Habitat Gebiet

LSG "Fichtelgebirge"

Biotopkartierung Flachland

SD, PD, FD,
TD, ZD, GD

Satteldach, Pultdach, Flachdach, Tonnendach, Zeltdfach, Gründach;
Solaranlagen sind zulässig

Umgrenzung von Flächen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und Ausgleichsfläche

SD 55°/ PD 20° maximale Dachneigung

Baumpflanzung, Standortvorschlag

Abgrenzung des Maßes unterschiedlicher Nutzung

Firstrichtung
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Teil B – Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich 
 

1. Rechtsgrundlagen 

Die Festsetzungen erfolgen durch Zeichnung und Text auf der Rechtsgrundlage von: 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) geändert  

durch Art. 2 Hochwasserschutzgesetz II vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588) zuletzt geändert durch 

§ 1 Abs. 156 der Verordnung zur Anpassung des Landrechts an die geltende Geschäftsverteilung  

vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98) 

 

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82), 

zuletzt geändert durch § 2 des Gesetztes vom 24. Juli 2018 (GVBl S. 604) 

 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 S. 58) zuletzt geändert 

durch Artikel 3G zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung 

des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4.Mai.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 

zuletzt geändert durch §2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15.Mai 2018 (GVBI- S.260) 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für das Sondergebiet wurde mit Planzeichen im Bebauungsplan 

festgesetzt. 

 

3. Bestandteile 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Tiny House Village" besteht aus der Panzeichnung mit 

Zeichenerklärung, den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, den bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften), den textlichen Hinweisen und der Begründung gemäß 

§ 9 Abs. 8 BauGB zum Bebauungsplan mit Umweltbericht. 

 

 

Teil C - Textliche Festsetzungen 
 

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO Satz 2 als Sondergebiet SO 

mit Zweckbestimmung Gebiete für die Fremdenbeherbergung, auch mit einer Mischung von Fremden-

beherbergung oder Ferienwohnen einerseits sowie Dauerwohnen andererseits. festgesetzt. 

 

Im Sondergebiet sind ausschließlich zulässig: 

 

Baufeld B 

• Kleinhäuser "Tiny House" mit einer max. Grundfläche von 55 m² je Einheit 

und deren zugeordnete Freibereiche und Zufahrten 

• Betriebe des Beherbergungsbetriebes "Tiny House Hotel" mit einer max.  

Grundfläche von 55 m² je Einheit sowie deren dienende Anlagen 

 

Baufeld A, C, D, F, G, H und I 

• Kleinhäuser "Tiny House" mit einer max. Grundfläche von 55 m² je Einheit 

und deren zugeordnete Freibereiche und Zufahrten 

 

Baufeld E 

• Baumhäuser mit gewerblicher Nutzung und einer max. Grundfläche 

von 55 m² je Einheit und deren zugeordnete Freibereiche und Zufahrten 

 

Baufeld J 

• Kleinhäuser "Tiny House" mit einer max. Grundfläche von je 55 m² je Einheit 

und deren zugeordnete Freibereiche und Zufahrten sowie gastronomische Nutzung  

"Tiny House Café" mit Nebenräumen und Außenbewirtung 

 

Baufeld K 

• Gemeinschaftshaus mit Hausmeisterwohnung und zugehörigen Gemeinschaftsflächen, 

Wohnnutzung, Ferienhausnutzung, Betriebsleiterwohnung, gastronomische Nutzung 

mit Nebenräumen und Außenbewirtung, Lagergebäude / Scheunen, 

Kleintierstallungen für Hasen und Hühner 

 

sowie erforderliche oberirdische Stellplätze, Carports oder Garagen einschließlich Verkehrsflächen 

und untergeordnete Nebenanlagen soweit sie dem Nutzungszweck selbst dienen und die in der 

Eigenart des Baugebietes nicht widersprechen.  

 

Nicht zulässig ist die Ausführung von Kellergeschossen bei den Tiny Häusern. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die in der Planzeichnung festgesetzte Anzahl der  

Vollgeschosse, durch die maximale Wandhöhe (WH), der Grundflächenzahl (GRZ) oder durch die  

Geschoßflächenzahl (GFZ) bestimmt. Die Höhen der baulichen Anlagen (WH) werden entsprechend den 

Eintragungen in der Planzeichnung festgesetzt  

 

Tiny House: 

OKFFB (Oberkante Fertigfußboden) beträgt max. 1,20 m über dem natürlichen Gelände. Die maximale 

Wandhöhe (WH) wird auf 4,50 m festgesetzt. Als Wandhöhe gilt das Maß von OK natürliches Gelände 

bis Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut bzw. OK Attika bei Flachdächern; bei Pultdächern an der 
Traufe gemessen. Die Firsthöhe wird auf max. 5,20 m ab OK natürliches Gelände festgesetzt. 

 

Baumhaus: 

OKFFB beträgt max. 4,50 m über dem natürlichen Gelände. Die maximale Wandhöhe (WH) wird 

auf 7,0 m festgesetzt. Als Wandhöhe gilt das Maß von OK natürliches Gelände bis Schnittpunkt der 

Wand mit der Dachhaut bzw. OK Attika bei Flachdächern; bei Pultdächern an der Traufe gemessen. 

Die Firsthöhe wird dabei auf max. 9,0 m ab OK natürliches Gelände festgesetzt. 

 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

 

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen – und damit die Abgrenzung zu den 

nicht überbaubaren Flächen – erfolgt gemäß § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO durch Baugrenzen. 

 

 5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die öffentliche Verkehrserschließung des Sondergebietes erfolgt grundsätzlich über die Klausenstraße. 

Die Zufahrten sowie die Einfahrtsbereiche zu den Stellplätzen sind in der Planzeichnung festgesetzt. 

 

Oberflächenbefestigung: 

Die Versiegelung von Oberflächen soll aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Bo-

den grundsätzlich auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Fußwege, Ein- und Aus-

fahrtsbereiche und Stellplätze auf privaten Flächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen über einer 

wasserdurchlässigen Tragschicht (Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen, Schotterrasen etc.) zu 

versehen, soweit wasserwirtschaftliche und funktionale Gründe nicht dagegen sprechen. 

Ausgenommen sind hier eventuell notwendige Flächen für die Feuerwehr im Brandfall. 

 

6. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB, § 14 BauNVO) 
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind zulässig, soweit sie dem Nutzungszweck 

der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 

Eigenart nicht widersprechen. Die erforderlichen oberirdischen Stellplätze, Carports und Garagen für 

Bewohner und Besucher sind innerhalb der zeichnerisch festgesetzten privaten Flächen zulässig.  

 

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die im Bebauungsplan mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrechten ausgewiesenen Flächen dienen der 

Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der vorhandenen Kanaltrasse zugunsten des Erschließungsträgers. 

Innerhalb der geschützten Flächen dürfen keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden. 

Der bestehende Verlauf ist mit Planzeichen im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Im Einzelnen ist nachfolgende mit Rechten belastete Fläche definiert:  

Diese umfasst Teile der Flurstücke 145, 146, 164 und 794 der Gemarkung Mehlmeisel. 

 

8. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie die zum Schutz vor solchen schädlichen  

Einwirkungen oder zur Vermeidung und Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen  

und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

8.1 Bodenschutz 

Zur Einhaltung der bodenschutzfachlichen und –rechtlichen Anforderungen ist der belebte Oberboden 

vor Beginn der Baumaßnahme abzuheben und in nutzbarem Zustand zu erhalten. 

Unvermeidliche Bodenbeeinträchtigungen werden auf das engere Baufeld beschränkt. Abgeschobener 

und zwischengelagerter Oberboden soll vorrangig auf dem Grundstück wieder verwendet werden. 

 

8.2 Niederschlagswasser 

Das Sammeln von Niederschlagswasser für Brauchwasserzwecke ist erwünscht und wird zur Entlastung 

der öffentlichen Entwässerungsanlagen empfohlen.  

 

9. Flächen für Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) 

 

9.1 Allgemeine Hinweise 

Die privaten Grünflächen sind mit heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen.  

Die Bepflanzungen der Flächen sind entsprechend den Festsetzungen durch Plan und Text  

auszuführen, extensiv zu pflegen und zu erhalten. Auf Düngung und Verwendung von Pflanzen-

schutzmitteln ist zu verzichten. Alle Pflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen  

zu entsprechen. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind entsprechend den Güteanforderungen nach 

zu pflanzen. 

 

9.2 Pflanzgebote 
Bei Anlage von Stellplätzen ist pro angefangene 10 Stellplätze ein heimischer Laubbaum nach  

Artenliste zu pflanzen. Die Baumstandorte für die Stellplätze sind variabel und bezüglich ihrer Lage 

nicht an zeichnerische Festsetzungen gebunden. Die Baumstandorte sind so zu wählen, dass Anfahrten 

vermieden werden oder sind mit einem Anfahrschutz zu versehen. 

 

9.3 Artenliste 

Hier erfolgt die Verwendung autochthoner gebietseigener Pflanzen des Ursprungsgebietes Region 15: 

„Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland“. 

 

Auswahl Baum-Arten: 

 

Acer platanoides  Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Prunus avium   Vogel-Kirsche 

Sorbus aucuparia   Vogelbeere 

 

Mindestpflanzqualität für Bäume: Hochstamm, 3xv, StU 12-14 

 

Weiterhin sind zulässig Obstbäume in vorzugsweise alten, regionalen Sorten. 

 

Auswahl Strauch-Arten: 

 

Corylus avellana  Haselnuss 

Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 

Crataegus monogyna  Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster 

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 

Lonicera nigra  Schwarze Heckenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe 

Ribes alpinum  Alpen-Johannisbeere 
Rosa canina   Hunds-Rose 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa  Roter Holunder 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

 

 

10. Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 1a Absatz 3 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 

10.1 Schutz und Sicherung von Gehölzflächen 

Folgende vorhandene Gehölzstrukturen sind dauerhaft zu erhalten: 

1. Hecke entlang der Nordgrenze in einer Mindestbreite von 5 m. 

2. Hecke an der West- und Ostseite in einer Mindestbreite von 3 m. 

3. Gehölze nördlich der Klausenstraße in einer Mindestbreite von 3 m  

bzw. Abgrenzung in der Plandarstellung. 

Pflegemaßnahmen zur Verjüngung sind zulässig. Auf Düngung und Verwendung von Herbiziden 

ist zu verzichten. 

 

10.2 Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung (Art. 81 Abs. 1, Nr. 1 und 2 BayBO) 

Außenbeleuchtungen sind insektenfreundlich auszurüsten, so dass Nachtfalter und andere Insekten 

möglichst nicht angezogen werden. Geeignet sind LED-Leuchten mit warm-weißem Licht. 

Diese sind als abgeschirmte und geschlossene Leuchten mit möglichst niedriger Lichtpunkthöhe und 

einem Abstrahlwinkel nach unten einzusetzen. Beleuchtungsflächen, Beleuchtungsstärke und die  

Zeitdauer der Beleuchtung sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu minimieren. 

Laser und Reklamescheinwerfer sind nicht zulässig. 

Teil D - Textliche Hinweise  
 
Bodendenkmäler 

Archäologische Funde wie z. B. Münzen, Keramikscherben, Steinartefakte oder Knochen bzw. archäologische 

Funde wie z. B. Mauern, Erdfärbungen oder Gräber die bei Erdarbeiten zutage kommen unterliegen der  

gesetzlichen Meldepflicht gemäß Art. 8 DSchG und sind deshalb unverzüglich entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Bayreuth oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, 

Außenstelle Bamberg bekannt zu machen. 

 

Stromversorgung 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzungen  

freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume 

und tiefwurzelende Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) nur in einem  

Mindestabstand von 2,5 m rechts und links neben der Leitung gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unter-

schritten, so sind im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

Zu Beachten sind die Hinweise im "Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen 

und Entsorgungsleitungen", herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen 

bzw. die DVGW-Richtlinie GW 125. Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m 

rechts und links zur Trassenachse. 

 

Umgang mit Niederschlagswasser / Versickerung 

Für die Konzeption bzw. den erforderlichen Flächenbedarf einer dezentralen Niederschlagswasserbeseiti-

gung sind die Grundsätze des DWA-Merkblattes M 153 ("Handlungsempfehlungen für den Umgang mit 

Regenwasser") zu beachten, eine abschließende Würdigung und Bewertung der qualitativen und 

quantitativen Gewässerbelastung obliegt gegebenenfalls dem durchzuführenden wasserrechtlichen 
Verfahren. Die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem  

Niederschlagswasser (NWFreiV) und die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser (TRENGW) müssen beachtet 

werden. Wird die Erlaubnisfreiheit überschritten ist ein Antrag auf Wasserrechtliche Erlaubnis zum  

Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser nach den Vorgaben der Verordnung über Pläne und 

Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) zu beantragen. Ist während der Baumaßnahme eine 

Bauwasserhaltung erforderlich, so ist eine Erlaubnis nach Art. 70 BayWG zu beantragen. Lagerungen von 

wassergefährdenden Stoffen sind über das Formblatt "Anzeige der Lagerung wassergefährdender Stoffe" 

anzuzeigen. 

 

Wasserschutzgebiete, Grundwasser, Bodenschutz 

Das Vorhaben liegt außerhalb festgesetzter Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete. Von dem Auf- und 

Einbringen von Materialien sollten Böden, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des 

BBodSchG in einem besonderen Maße erfüllen, ausgeschlossen werden. Sofern für die Geländeauffüllung 

auch die Verwendung von Fremdmaterial vorgesehen sein sollte, ist vorab die Zulässigkeit der Verwertung 

im Hinblick auf die hydrogeologischen Standorteigenschaften zu prüfen. 

 

Hinweise zu Altlasten 

Soweit im Zusammenhang mit Baumaßnahmen organoleptische Auffälligkeiten des Boden festgestellt  

werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das  

Landratsamt Bayreuth zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art 1 BBodSchG). Auf Verlangen des Land-

ratsamtes müssen insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von überschüssigem Material und  

die Schadlosigkeit verwendeten Auffüllmaterials nachgewiesen werden. 

 

Angrenzende Landwirtschaft 

Von der Landwirtschaft ausgehende Emissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub, Erschütterungen, 

auch soweit sie über das übliche Ausmaß hinausgehen, sind zu dulden. Insbesondere auch dann,  

wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der 

Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten erforderlich 

macht. 

 

Flächen für die Feuerwehr 

Notwendige Verkehrsflächen für die Feuerwehr sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite 

und Krümmungsradien mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren werden 

können. Die Tragfähigkeit und Ausführung müssen hierfür für Fahrzeuge bis zu einer Achslast von 10 t 

ausgelegt sein. Grundsätzlich ist DIN 14 090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ zu beachten. 

 

 

 

 
 

 

 

Waldbestand 

Dem Sondergebiet .südwestlich, in Hauptwindrichtung vorgelagert, liegt ein ca. 80jähriger wüchsiger 

geschlossener Lärchen-, Fichten-, Aspen- und Buchbestand. Die Lärchen und Fichten werden eine  

Endbaumhöhe von 30-35 Metern erreichen. Ein Teil der Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

liegt somit im potenziellen Baumfallbereich von 30-35 Metern. Angesichts der von vielen Wissenschaftlern 

im Zuge des Klimawandels prognostizierten häufigeren und heftigeren Sturmereignisse wird empfehlen, 

zum Schutz von Leib und Leben von Menschen keine Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen im 

potenziellen Baumfallbereich zu errichten. 

 

Grenzabstände 

Auf die gesetzlichen Grenzabstände von Pflanzen zu benachbarten Grundstücken ist zu achten. 

 

Grenzabstand Pflanzen zu Nachbargrundstücken 
Gemäß AGBGB Art. 47: 

Pflanzen bis 2m Höhe  Grenzabstand 0,50m 

Pflanzen über 2m Höhe  Grenzabstand 2,00m 

 

Grenzabstand Pflanzen zu landwirtschaftlichen Grundstücken 

Gemäß AGBGB Art. 48: 

Pflanzen bis 2m Höhe  Grenzabstand 2,00m 

Pflanzen über 2m Höhe  Grenzabstand 4,00m 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 

1. Dächer 

 

Tiny Häuser: 

Als Dachformen sind Satteldächer, Pultdächer, Tonnendächer oder Flachdächer begrünt  

oder nicht begrünt zulässig. Die Firsthöhe wird dabei auf max. 5,20 m ab OK natürliches  

Gelände festgesetzt. 

 

Gemeinschaftshaus, Wohnhaus, Scheunen- Garagengebäude, etc.: 

Als Dachformen sind Satteldächer (SD) bis max. 55° oder Pultdächer (PD) bis max. 20° gemäß 

Planeintrag zulässig. Flachdächer sind nur zulässig, wenn eine Dachbegrünung hergestellt wird. 

 

Baumhäuser / Baumhotel: 

Als Dachform sind Satteldächer, Pultdächer, Tonnendächer, Zeltdächer oder Flachdächer begrünt 

oder nicht begrünt zulässig. Die Firsthöhe wird dabei auf max.9,00 m ab OK natürliches  

Gelände festgesetzt. 

 

2. Stellung der baulichen Anlagen 

Festgesetzte Hauptfirstrichtungen sind gemäß Planeintrag vorzunehmen. 

Diese beziehen sich auf die Gebäudelängsseite. 
 

3. Abstandsflächen 

Die Abstandsflächen sind gemäß Art. 6 BayBO einzuhalten. 

 

4. Photovoltaikanlagen sowie Solaranlagen 

sind auf allen Dächern zulässig. 

 

5. Einfriedungen 

Einfriedungen sind nur in offener Ausführung als Holzzäune mit senkrechter Lattung ohne gemauerte 

Sockel bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m entlang der seitlichen und rückwärtigen Grundstücks- 

grenzen zugelassen. Sie sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen. 

Geschlossene Mauern sind nicht zulässig. 

 

Die Errichtung einer wirksamen Absperrung nach Nordwesten zur FFH-Gebietsfläche 6037-371.09 

„Bergwiesen im südlichen Fichtelgebirge“ durch einen unüberwindbaren Zaun wird verbindlich 

festgesetzt. 
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1) Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.11.2018 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............... ortsüblich bekanntgemacht. 

 

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und  

Anhörung in der Fassung vom 19.09.2019 hat in der Zeit vom 18.11.2019 bis 20.12.2019 stattgefunden. 

 

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 19.09.2019 hat in der Zeit vom 18.11.2019 bis 20.12.2019 stattgefunden. 

 

4) Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.01.2020 wurden die Träger  

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis............... beteiligt. 

 

5) Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.01.2020 wurde mit der Begründung gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ............... öffentlich ausgelegt. 

 

6) Die Gemeinde Mehlmeisel hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .............. den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ............... als Satzung beschlossen. 

 

 

Gemeinde Mehlmeisel, den ……………………….................... 

 

 

 

.................................................................... 

(1. Bürgermeister) 

 

 

7) Ausgefertigt  

 
 

Gemeinde Mehlmeisel, den ……………………….................... 

 

 

 

.................................................................... 

(1. Bürgermeister) 

 

 

8) Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde im gemeindlichen 

Mitteilungsblatt Nr. .... vom ………………….. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB ortsüblich bekannt 

gemacht. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

 

 

Gemeinde Mehlmeisel, den ……………………….................... 

 

 

 

.................................................................... 

(1. Bürgermeister) 

 

Weiterhin sind zulässig Obstbäume in vorzugsweise alten, regionalen Sorten. 

 

Auswahl Strauch-Arten: 

 

Corylus avellana  Haselnuss 

Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 

Crataegus monogyna  Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster 

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 

Lonicera nigra  Schwarze Heckenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe 

Ribes alpinum  Alpen-Johannisbeere 
Rosa canina   Hunds-Rose 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa  Roter Holunder 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

 

 

10. Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 1a Absatz 3 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 

10.1 Schutz und Sicherung von Gehölzflächen 

Folgende vorhandene Gehölzstrukturen sind dauerhaft zu erhalten: 

1. Hecke entlang der Nordgrenze in einer Mindestbreite von 5 m. 

2. Hecke an der West- und Ostseite in einer Mindestbreite von 3 m. 

3. Gehölze nördlich der Klausenstraße in einer Mindestbreite von 3 m  

bzw. Abgrenzung in der Plandarstellung. 

Pflegemaßnahmen zur Verjüngung sind zulässig. Auf Düngung und Verwendung von Herbiziden 

ist zu verzichten. 

 

10.2 Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung (Art. 81 Abs. 1, Nr. 1 und 2 BayBO) 

Außenbeleuchtungen sind insektenfreundlich auszurüsten, so dass Nachtfalter und andere Insekten 

möglichst nicht angezogen werden. Geeignet sind LED-Leuchten mit warm-weißem Licht. 

Diese sind als abgeschirmte und geschlossene Leuchten mit möglichst niedriger Lichtpunkthöhe und 

einem Abstrahlwinkel nach unten einzusetzen. Beleuchtungsflächen, Beleuchtungsstärke und die  

Zeitdauer der Beleuchtung sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu minimieren. 

Laser und Reklamescheinwerfer sind nicht zulässig. 

N
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